
Vorerst kein
Tierhalteverbot
Das Veterinäramt lehnt es ab
gegen einen Oberthurgauer
Tierhalter ein Tierhaltever

bot zu erlassen solange kein
rechtsgültiges Urteil vorliegt
Tierschützer Erwin Kessler
kritisiert den Entscheid
HEFENHOFEN Der Prozess vor dem

Bezirksgericht Arbon sorgte für Auf
sehen Die Staatsanwaltschaft hat
te einen Tierhalter aus Hefenhoten

angeklagt weil er ein Pferd zu Tode
gequält und kranke Tiere zu wenig
gepflegt habe Der Angeklagte wur
de vom Bezirksgericht zu einer unbe
dingten Strafe verurteilt allerdings ist
das Urteil noch nicht rechtskräftig Ein
Weiterzug ans Obergericht ist nicht
ausgeschlossen Gleichzeitig beantrag
ten Tierschützer beim kantonalen Ve

terinäramt ein Tierhalteverbot und
auch das Bezirksgericht zeigte sich
verblüfft dass der Kanton keines er
lassera habe

Verfügung bestritten
Das kantonale Veterinäramt verzich

tet aber vorerst auf diese Massnah

me wie Tierschützer Erwin Kessler
gestern mitteilte und wie Kantonstier
arzt Paul Witzig auf Antragebestätigt
Das Veterinäramt habe Mängel in der
Tierhaltung festgestellt eine Verfü
gung erlassen und ein Tierhaltever
bot angedroht Die Verfügung sei aber
vom Tierhalter bestritten worden und

das Verwaltungsverfahren in das lau
fende Strafverfahren integriert wor
den Solange dieser Prozess nicht ab
geschlossen sei seien die Vorausset
zungen für ein Tierhalteverbot nicht
gegeben sagt Witzig
Bei dieser Haltung des Kantons

könne der Tierhalter noch mehrere

Jahre weitermachen moniert Kessler
in seiner Mitteilung von gestern Das
Strafverfahren vor Bundesgericht wer
de ertahrungsgemäss bis ins Jahr 2010
dauern und ein anschliessendes Tier
halteverbot könne angefochten wer
den was es nochmals um zwei Jahre
verzögern würde hat
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